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Gemeinde Wiefelstede  

Bebauungsplan Nr. 58 II  

Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 (1) BauGB und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 

 

 

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

1 Landkreis Ammerland  
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede  

19.01.2018  

Auf der nördlichen Seite des Plangebietes befinden sich auf der 
Wallhecke drei sehr alte Eichen. Aus naturschutzfachlicher 
Sicht wird angeregt, diese Bäume aufgrund ihrer ortsbildprä-
genden Wirkung einzumessen und gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) 
BauGB, Ziffer 13.2 der Anlage zur Planzeichenverordnung als 
zu erhaltende Einzelbäume festzusetzen. 

Die Anregung wird berücksichtigt, die Eichen werden zur Erhaltung festgesetzt. 

  Die Maßnahmenfläche M1 zum Wallheckenschutz ist rechtlich 
nicht durchsetzbar, da sie nicht auf eine öffentliche, sondern 
nur auf eine private Grünfläche überlagernd festgesetzt werden 
soll und kein Durchsetzungsinstrumentarium für Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB im Baugesetzbuch existiert. 
Meine untere Naturschutzbehörde muss deshalb davon ausge-
hen, dass durch das Heranrücken der Bebauung und die gärt-
nerische Nutzung die Wallhecken in ihrer Funktion beeinträch-
tigt bzw. in ihrem Wert gemindert werden. Diese beeinträchtig-
ten Werte und Funktionen der Wallhecken sind daher bei der 
Planung zu berücksichtigen. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Beeinträchtigungen der Wallhecken im Wallheckenpro-
gramm des Landkreises Ammerland kompensiert werden kön-
nen. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Maßnahmenfläche wird aus der Planung herausge-
nommen. Der Umgang mit den Wallhecken erfolgt wie in den anderen Neubauge-
bieten in der Gemeinde. Die Wallhecke wird zur Erhaltung festgesetzt und der 
Schutzstatus aufgehoben. Die Kompensation erfolgt über das Wallheckenpro-
gramm des Landkreises Ammerland. 

Die Eingriffsbilanzierung wird angepasst. 

  Die externen Kompensationsmaßnahmen sind nach Abstim-
mung mit meiner unteren Naturschutzbehörde ihr noch nach-
zuweisen. 

 

Die Kompensation wird bis zum Satzungsbeschluss nachgewiesen. 
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

  Dieser Planung stehen keine grundsätzlichen raumordneri-
schen Bedenken entgegen. Meine untere Landesplanungsbe-
hörde weist jedoch darauf hin, dass die Verordnung über das 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen in der Fas-
sung vom 26.09.2017 vorliegt, da diese im Nds. GVBI. Nr. 
20/2017 vom 6.10.2017 neu bekannt gemacht wurde. Im Kapi-
tel 1.5.2 der Begründung sollte korrigiert werden, dass das 
Plangebiet -hinsichtlich raumordnerischer Belange - nicht in 
einer Wasserschutzzone, sondern in einem Vorranggebiet für 
Trinkwassergewinnung liegt. Insgesamt ist dieses Kapitel um 
den Umgang mit den Festlegungen im Rahmen dieser Bauleit-
planung zu ergänzen. 

Die Hinweise werden beachtet. Die Begründung wird angepasst. 

Die Begründung wird um den Umgang mit dem Vorrang zur Trinkwassergewinnung 
ergänzt. Es werden Hinweise zum Grundwasserschutz aufgenommen. 

  Die Ausführungen zur ÖPNV-Versorgung sollten entsprechend 
der Stellungnahme des VBN vom 08.01.2018 ergänzt werden. 

Der Hinweis wird beachtet, die Ausführungen zur ÖPNV-Versorgung werden er-
gänzt. 

  Für den immissionsschutzrechtlichen Nachweis, dass Konflikte 
zwischen landwirtschaftlichen Betrieben im Umfeld des Plange-
bietes (z. B. Geruchsimmissionen) und mit dieser Planung 
ermöglichten Nutzungen ausgeschlossen sind, reicht mir eine 
entsprechende Stellungnahme der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen aus. 

Zur planerischen Konfliktbewältigung wurde ein Geruchsgutachten von der Land-
wirtschaftskammer (Stand 15.05.2018) erstellt. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurde geprüft, ob die geplante städtebauliche Weiterentwicklung unter Berücksich-
tigung der im Umfeld dieser Planfläche gelegenen Geruchsemittenten, mit den 
geltenden immissionsschutzrechtlichen Anforderungen vereinbar ist. 

Da sich im näheren Umfeld des Plangebietes drei landwirtschaftliche Hofstellen mit 
Tierhaltung befinden, wurde die Geruchsimmission im Plangebiet ermittelt. Für ein 
Allgemeines Wohngebiet gilt ein Immissionsgrenzwert von 0,10 entsprechend der 
GIRL (Geruchsimmissions-Richtlinie des Landes Niedersachsen in der aktuellen 
Fassung vom 23.07.2009). Ein Immissionswert von 0,10 entspricht einer Über-
schreitungshäufigkeit der voreingestellten Geruchskonzentration von 1 GE/m³ in 10 
% der Jahresstunden. Die Geruchsemissionen von 3 landwirtschaftlichen Hofstel-
len wurden in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt. Nur für einen Betrieb wur-
de eine Betriebserweiterung angenommen. Bei den anderen Betrieben konnte die 
Berücksichtigung einer Betriebserweiterung unberücksichtigt bleiben, da dort eine 
Betriebserweiterung ausgeschlossen wurde. Im anderen Fall würde eine Aufsto-
ckung im Bereich der Rindviehhaltung nur zu irrelevanten Beiträgen zur Geruchs-
gesamtbelastung im Plangebiet führen. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass im gesamten Plangebiet die ermittelte beläs-
tigungsrelevante Kenngröße einen Wert von maximal 10 % erreicht. Diese wer-
den auch nur in den Randbereichen erreicht, wo keine Bebauung erfolgt. im Be-
reich der Bauflächen sind die Werte noch geringer. Damit bestehen aus ge-
ruchsimmissionsschutzfachlicher Sicht keine Bedenken gegen die Errichtung von 
Wohnhäusern in einem als allgemeines Wohngebiet festgesetzten Bereich. 
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

 Fortsetzung Landkreis 
Ammerland 

Ich empfehle, das Kapitel 6.1 der Begründung um Aussagen 
zum Sicherstellungsauftrag gemäß § 77 i Abs. 7 des Telekom-
munikationsgesetzes (TKG) zu ergänzen. 

Der Hinweis wird in die Planunterlagen aufgenommen. 

  Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung habe 
ich keine weiteren Hinweise. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Ich bitte um Ergänzung der Planzeichnung um eine Präambel 
mit Verfahrensleiste sowie um nachrichtliche Hinwei-
se/Übernahmen (z. B. Wasserschutzgebiet) im nächsten Ver-
fahrensschritt. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Planunterlagen werden zur öffentlichen Auslegung 
ergänzt. 

  Eine redaktionelle Überprüfung der Planunterlagen wurde ab-
sprachegemäß nicht vorgenommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2 Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen  
Bezirksstelle Oldenburg-
Nord  
Im Dreieck 12 
26127 Oldenburg  

23.01.2018  

Südwestlich des Plangebietes befindet sich in einer Entfernung 
von ca. 200 m die Hofstelle des landwirtschaftlichen Haupter-
werbsbetriebes Frank Grote, Nutteler Weg 16d, 26215 Wie-
felstede. In den Stallgebäuden der vorgenannten Hofstelle wird 
ein umfangreicher Milchviehbestand gehalten. Nach Angaben 
des Landwirtes Frank Grote ist eine geplante Aufstockung der 
Milchviehhaltung auf der Hofstelle zu berücksichtigen. 

Neben den von der Hofstelle Grote ausgehenden Ge-
ruchsemissionen ist nach Maßgabe der Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL) sind die von den Hofstellen Kuck, Rasteder 
Str. 1 und Bruns, Rasteder Str. 2, ausgehenden Geruchsemis-
sionen als relevante Vorbelastung zu berücksichtigen. Im Vor-
feld einer Ausbreitungsrechnung kann nicht sicher ausge-
schlossen werden, dass im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes NR. 58 II der gemäß GIRL gegenüber einem Wohnge-
biet heranzuziehende Immissionsgrenzwert eingehalten werden 
kann. 

Aus allgemeiner landwirtschaftlicher und immissionsschutz-
rechtlicher Sicht können erhebliche Bedenken gegen die vorlie-
gende Planung zurückgestellt werden, wenn die geplante Auf-
stockung der Milchviehhaltung auf der Hofstelle Grote durch die 
geplante Ausweisung des Wohngebietes nicht beeinträchtigt 
wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Zur planerischen Konfliktbewältigung wurde ein Geruchsgutachten von der Land-
wirtschaftskammer (Stand 15.05.2018) erstellt. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurde geprüft, ob die geplante städtebauliche Weiterentwicklung unter Berücksich-
tigung der im Umfeld dieser Planfläche gelegenen Geruchsemittenten, mit den 
geltenden immissionsschutzrechtlichen Anforderungen vereinbar ist. 

Da sich im näheren Umfeld des Plangebietes drei landwirtschaftliche Hofstellen mit 
Tierhaltung befinden, wurde die Geruchsimmission im Plangebiet ermittelt. Für ein 
Allgemeines Wohngebiet gilt ein Immissionsgrenzwert von 0,10 entsprechend der 
GIRL (Geruchsimmissions-Richtlinie des Landes Niedersachsen in der aktuellen 
Fassung vom 23.07.2009). Ein Immissionswert von 0,10 entspricht einer Über-
schreitungshäufigkeit der voreingestellten Geruchskonzentration von 1 GE/m³ in 10 
% der Jahresstunden. Die Geruchsemissionen von 3 landwirtschaftlichen Hofstel-
len wurden in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt. Nur für einen Betrieb wur-
de eine Betriebserweiterung angenommen. Bei den anderen Betrieben konnte die 
Berücksichtigung einer Betriebserweiterung unberücksichtigt bleiben, da dort eine 
Betriebserweiterung ausgeschlossen wurde. Im anderen Fall würde eine Aufsto-
ckung im Bereich der Rindviehhaltung nur zu irrelevanten Beiträgen zur Geruchs-
gesamtbelastung im Plangebiet führen. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass im gesamten Plangebiet die ermittelte beläs-
tigungsrelevante Kenngröße einen Wert von maximal 10 % erreicht. Diese wer-
den auch nur in den Randbereichen erreicht, wo keine Bebauung erfolgt. im Be-
reich der Bauflächen sind die Werte noch geringer. Damit bestehen aus ge-
ruchsimmissionsschutzfachlicher Sicht keine Bedenken gegen die Errichtung von 
Wohnhäusern in einem als allgemeines Wohngebiet festgesetzten Bereich. 
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

 

3 Verkehrsverbund Bre-
men/Niedersachsen  
Am Wall 165-167 
28195 Bremen  

15.01.2018  

Von unserer Seite bestehen grundsätzlich keine Einwände in 
Bezug auf die o. g. Planungen. 

Wir begrüßen es, dass Aussagen zur Anbindung des Pla-
nungsgebietes an den öffentlichen Personennahverkehr in der 
Begründung enthalten sind. 

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass eine gute ÖPNV-
Erschließung auch ein gutes Fahrtenangebot an den Haltestel-
len voraussetzt. Daher sollte der Hinweis ergänzt werden, dass 
die Linie 370 überwiegend und die Linie 334 ausschließlich auf 
die Bedürfnisse der Schülerbeförderung ausgerichtet sind. 

Der Sachverhalt ist mit dem Landkreis Ammerland und dem 
Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 
(ZVBN) abgestimmt. Dieses Schreiben gilt in Bezug auf den 
öffentlichen Personennahverkehr als gemeinsame Stellung-
nahme. 

Die Hinweise werden beachtet, die Ausführungen in der Begründung werden ent-
sprechend ergänzt.  

 

4 OOWV 
Georgstraße 4 
26919 Brake  

22.01.2018  

Wir haben die Aufstellung des oben genannten Bebauungspla-
nes zur Kenntnis genommen. 

Angrenzend an das Bebauungsgebiet befinden sich Versor-
gungsanlagen des OOWV. Diese dürfen weder durch Hochbau-
ten noch durch eine geschlossene Fahrbahndecke, außer in 
Kreuzungsbereichen, überbaut werden. 

 

 

Der Hinweis wird beachtet. 

 

  Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im Rahmen einer 
erforderlichen Rohrnetzerweiterung an unsere zentrale Trink-
wasserversorgung angeschlossen werden. Wann und in wel-
chem Umfang diese Erweiterung durchgeführt wird, müssen die 
Gemeinde und der OOWV rechtzeitig vor Ausschreibung der 
Erschließungsarbeiten gemeinsam festlegen. Die notwendigen 
Rohrverlegungsarbeiten können nur auf der Grundlage der AVB 
Wasser V unter Anwendung des § 4 der Wasserlieferungsbe-
dingungen des OOWV durchgeführt werden. Wir machen da-
rauf aufmerksam, dass die Gemeinde die sich aus diesem 
Paragraphen ergebende Verpflichtung rechtzeitig durch Kauf- 
oder Erschließungsverträge auf die neuen Grundstückseigen-
tümer übertragen kann. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung OOWV Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß DVGW Arbeits-
blatt W 400-1 Sicherheitsabstände zu den Versorgungsanlagen 
einzuhalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Versor-
gungsleitungen nicht mit Bäumen überpflanzt werden dürfen. 
Um für die Zukunft sicherzustellen, dass eine Überbauung der 
Leitungen nicht stattfinden kann, werden Sie gebeten, ggf. für 
die betroffenen Leitungen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
einzutragen. 

Die Hinweise werden beachtet. 

  Für die ordnungsgemäße Unterbringung der Versorgungslei-
tungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen im Bauge-
biet, sollte ein durchgehender seitlicher Versorgungsstreifen 
angeordnet werden. Dieser darf wegen erforderlicher Wartungs-
, Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten weder bepflanzt 
noch mit anderen Hindernissen versehen werden. Um Beach-
tung des DVGW Arbeitsblattes W 400-1 wird gebeten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Baugebiet sind nur zwei Bauplätze 
und keine öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen. 

  Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der Herstellung 
von Hausanschlüssen zu vermeiden, sollte der Freiraum für die 
Versorgungsleitungen erst nach 75%iger Bebauung der Grund-
stücke endgültig gepflastert werden. 

Der Hinweis wird beachtet. 

  Sollten durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführungen 
Behinderungen bei der Erschließung des Baugebietes eintre-
ten, lehnen wir für alle hieraus entstehenden Folgeschäden und 
Verzögerungen jegliche Verantwortung ab. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Wir bitten vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten um 
einen Besprechungstermin, an dem alle betroffenen Versor-
gungsträger teilnehmen. 

Der Hinweis wird beachtet. 

  Im Hinblick auf den der Gemeinde obliegenden Brandschutz 
(Grundschutz) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die 
Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der öffent-
lichen Wasserversorgung ist. Die öffentliche Wasserversorgung 
als Aufgabe der Daseinsvorsorge wird durch die gesetzlichen 
Aufgabenzuweisungen des Niedersächsischen Brandschutzge-
setzes (NBrandSchG) nicht berührt, sondern ist von der kom-
munalen Löschwasserversorgungspflicht zu trennen. 

Die Hinweise werden beachtet. Der Brandschutz wird in der Erschließungsplanung 
geregelt. 
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 Fortsetzung OOWV Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Sicherstellung der 
Löschwasserversorgung über das öffentliche Wasserversor-
gungsnetz (leitungsgebunden) besteht durch den OOWV nicht. 
Da unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Ge-
fahr der Brandausbreitung unterschiedliche Richtwerte für den 
Löschwasserbedarf bestehen (DVGW-Arbeitsblatt W 405), ist 
frühzeitig beim OOWV der mögliche Anteil (rechnerischer Wert) 
des leitungsgebundenen Löschwasseranteils zu erfragen, um 
planungsrechtlich die Erschließung als gesichert anerkannt zu 
bekommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu 
Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen 
bestehender Verträge durchgeführt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Die Einzeichnung der vorhandenen Versorgungsanlagen in 
dem anliegenden Lageplan ist unmaßstäblich. Die genaue Lage 
der Leitungen gibt Ihnen der Dienststellenleiter Herr Kaper von 
unserer Betriebsstelle in Westerstede, Tel: 04488 / 845211, in 
der Örtlichkeit an. 

Der Hinweis wird beachtet. 

  Grundwasserschutz:  

  Das vom Bebauungsplan Nr. 58 II betroffene Flurstück liegt in 
der Schutzzone III B des Wasserschutzgebietes Nethen. Der 
nächstgelegene Förderbrunnen befindet sich ca. 3,2 km nörd-
lich des Plangebietes. Die am 14.11.2003 im Amtsblatt verkün-
dete Wasserschutzgebietsverordnung ist zu beachten. 

 

  Aus Sicht des Grundwasserschutzes bestehen grundsätzliche 
Bedenken gegen jegliche Eingriffe in die das Grundwasser 
schützenden Deckschichten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
nördlich des Plangebietes bereit eine Siedlungsentwicklung vorhanden ist. 

  Die Gefährdungspotentiale für das Grundwasser, die von 
Wohngebieten ausgehen, resultieren sowohl aus der Bauphase 
als auch aus der späteren Nutzung der Flächen. 

 

  



 
Gemeinde Wiefelstede  

Bebauungsplan Nr. 58 II 

7 

   

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

 Fortsetzung OOWV a) während der Bauphase: Die Hinweise werden in die Planunterlagen aufgenommen. 

  • Verminderung, Veränderung oder auch Beseitigung der 
schützenden Grundwasserüberdeckung durch das Aushe-
ben von Baugruben oder der Gräben für die Fundamente, 
beim Verlegen von Kabeln, Kanalisation und anderen Lei-
tungen, 

• Beseitigung der gut reinigenden belebten Bodenzone auch 
außerhalb der Baugruben durch den Baustellenbetrieb 

• Lagerung und Verwendung von wassergefährdenden Stof-
fen (Farben, Lacke, Bitumenanstriche, Verdünner, Reini-
gungsflüssigkeiten, Treib- und Schmierstoffe für Bauma-
schinen, Schalöle usw.). 

• erhöhtes Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers 
durch Schadstoffeintrag infolge von Havariefällen bei Bau-
fahrzeugen und -maschinen sowie durch Zwischenfälle bei 
Tank- und Wartungsvorgängen. 

 

  Sollte der Bebauungsplan - wie geplant - umgesetzt werden, 
muss dafür Sorge getragen werden, dass die Mitarbeiter der 
ausführenden Baufirmen vor Beginn der Baumaßnahmen auf 
die sensible Lage des Baugrundes innerhalb des Wasser-
schutzgebietes hingewiesen werden. 

Der Hinweis wird in die Planzeichnung aufgenommen. 

  Auf den Bausteilen sollten ständig ausreichende Mengen an 
Ölbindemitteln und geeigneten Auffangvorrichtungen bereitge-
halten und gegebenenfalls auch eingesetzt werden. 

Der Hinweis wird beachtet. 

  b) während der Nutzung: Die Hinweise werden in die Planunterlagen aufgenommen. 

  
• Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe bei 

reiner Wohnbebauung (z. B. Heizöllagerung, Hobbygärtner 
und -bastler, private Kfz-Wartung, Kfz-Abstellplätze, Auto-
wäsche), 

• Verringerung der Grundwasserneubildung aufgrund der 
Flächenversiegelung 

• unsachgemäßer oder missbräuchlicher Umgang mit Pflan-
zenschutzmitteln und Düngemitteln in den Haus- und 
Kleingärten, 

• Versickerung von schadstoffbelastetem Wasser durch 
defekte Abwasserleitungen (Verlustmenge laut Literatur: 6 - 
10 % des Abwasseraufkommens), Hausanschlüsse und 
Grundstücksentwässerungen, 
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 Fortsetzung OOWV • Versickern von Dachflächen- und Hofflächenabwässern,  

  Auch wenn in der Begründung des Bebauungsplanes Nr. 58 II 
die folgenden Punkte bereits erwähnt wurden, weisen wir an 
dieser Stelle darauf hin, dass an die Ausweisung von Bau- und 
Gewerbegebieten in Wasserschutz- und -gewinnungsgebieten 
grundsätzlich folgende Anforderungen zu stellen sind: 

Die Hinweise werden in die Planunterlagen aufgenommen. 

  
• Abwasserentsorgung nach dem Stand der Technik, 
• Anwendung des ATV-Arbeitsblattes A142 „Abwasserkanäle 

und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten", 
• Beachtung der Anlagenverordnung (AwSV), 8 Anwendung 

der RiStWaG. 

 

  Hinsichtlich der Gefahren für das Grundwasser verweisen wir 
ergänzend auf das DVGW-Arbeits-blatt W 101 „Richtlinien für 
Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwas-
ser" (2006) und auf die „Praxisempfehlung für niedersächsische 
Wasserversorgungsunternehmen und Wasserbehörden; Hand-
lungshilfe (Teil II); Erstellung und Vollzug von Wasserschutzge-
bietsverordnungen" (NLWKN 2013). 

Der Hinweis wird in die Planunterlagen aufgenommen. 

  Nach endgültiger Planfassung und Beschluss als Satzung wird 
um eine Ausfertigung eines genehmigten Bebauungsplanes 
gebeten. 

Der Hinweis wird beachtet. 
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 Fortsetzung OOWV 

 

Die Anlage wird beachtet. 
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5 EWE NETZ GmbH 
Zum Stadtpark 2 
26655 Westerstede  

22.12.2017  

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger 
öffentlicher Belange. 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern 
sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die 
Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu 
berücksichtigenden Leitungs-und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über 
unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung 
stellen zu können -damit es nicht zu Entscheidungen auf 
Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie 
sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unse-
rer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite 
https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die Kontaktadresse wird in die Planunterlagen aufgenommen. 

  Die Aufstellung oder Veränderung von Leitplanungen kollidiert 
in der Regel nicht mit unserem Interesse an einer Bestands-
wahrung für unsere Leitungen und Anlagen. Sollte sich hieraus 
im nachgelagerten Prozess die Notwendigkeit einer Anpassung 
unserer Anlagen, wie z. B. Änderungen, Beseitigung, Neuher-
stellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder ande-
rer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen 
Vorgaben, die anerkannten Regeln der Technik sowie die Pla-
nungsgrundsätze der EWE NETZ GmbH gelten. Gleiches gilt 
auch für die Neuherstellung, z. B. Bereitstellung eines Stations-
stellplatzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbei-
ten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der 
EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträ-
ger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende 
Kostentragung vertraglich geregelt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

 Fortsetzung EWE NETZ 
GmbH 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubezie-
hen und uns frühzeitig zu beteiligen. 

Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen 
bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich 
aus. 

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig 
an unser Postfach info@ewe-netz.de. 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpart-
ner Herrn Röttgers unter der folgenden Rufnummer: 04451-
8032248. 

Die Hinweise werden beachtet. 

6 EWE WASSER GmbH 
Humphry-Davy-Str. 41 
27472 Cuxhaven  

11.01.2018  

Hiermit möchten wir eine Stellungnahme zum Bebauungsplan 
Nr. 5811, Nutteler Weg abgeben. 

Aus abwassertechnischer Sicht gibt es generell keine Sachver-
halte die gegen den Bebauungsplan sprechen. 

Es ist anzustreben den Schmutzwasserfreigefällekanal um eine 
Haltung zu verlängern. Sollte dieses aufgrund der örtlichen 
Verhältnisse nicht möglich sein kann eine Entwässerung durch 
eine Druckrohrleitung erfolgen, hierfür müssten dann noch die 
Kleinpumpwerke hergestellt werden. 

Wir bitten um frühzeitige Einbindung in die Planung. 

Die Hinweise werden in die Planunterlagen aufgenommen. 
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 Fortsetzung EWE 
WASSER GmbH 

 

Die Anlage wird beachtet. 
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7 Deutsche Telekom 
Technik GmbH  
Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück  

25.01.2018  

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom. Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass Be-
schädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien 
vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im 
Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Tele-
kommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erfor-
derlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhande-
nen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. (Inter-
net: https://trassenauskunft-kabel.telekom.de oder mailto: Plan-
auskunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der 
Telekom ist zu beachten. 

Die Hinweise werden beachtet. 

8 Nds. Landesamt für 
Denkmalpflege  
Abteilung Archäologie  
Ofener Str. 15 
26121 Oldenburg  

25.01.2018  

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege  werden zu o. g. 
Planungen folgende Bedenken und Anregungen vorgetragen: 

Aus dem Plangebiet sind nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand keine archäologischen Fundstellen, in der Umgebung 
befinden sich aber mehrere archäologische Fundplätze unter-
schiedlicher Zeitstellungen. Da die Mehrzahl archäologischer 
Funde und Befunde obertägig nicht sichtbar sind, können sie 
auch nie ausgeschlossen werden. Dabei handelt es sich um 
Bodendenkmale, die durch das Nieders. Denkmalschutzgesetz 
geschützt sind. 

Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden ist bereits in 
den Planungsunterlagen enthalten und sollte unbedingt beach-
tet werden. 

Die Hinweise werden in die Planunterlagen aufgenommen. 
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9 LGLN 
Regionaldirektion Ha-
meln-Hannover  
Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst 34 
Marienstraße 34 
30171 Hannover  

22.12.2017  

Sie haben im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens oder einer 
vergleichbaren Planung das Landesamt für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion 
Hameln-Hannover (Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
beteiligt. Meine Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der 
Rückseite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Ge-
fahrenerforschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerk-
sam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr 
auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig 
sind. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine histori-
sche Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die 
Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition aus-
gewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die 
Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung 
oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten, die Luft-
bildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Um-
weltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 
Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch 
für Behörden kostenpflichtig. 

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durch-
geführt werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche 
Auftragserteilung. 

Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelas-
tung im Planungsbereich vorliegt. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Luftbildauswertung zur Gefahrenabwehr ist nicht erforderlich, da sich die Luft-
angriffe seinerzeit auf das Fliegerhorst-Gelände konzentriert haben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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10 Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH  
Heisfelder Str. 2 
26789 Leer  

16.01.2018  

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirt-
schaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entspre-
chend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse 
setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbin-
dung: 
 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer 
Kostenanfrage bei 
 
Weiterführende Dokumente: 

Wichtiger Hinweis  
Kabelschutzanweisungen  
Zeichenerklaerung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

    
  
 

Keine Anregungen und Bedenken hatten: 
 
1. Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg, Schreiben vom 28.12.2017  
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1 Jörg Buschmann  
Gerkentorsweg 2a 
26215 Wiefelstede  

15.01.2018  

Anlässlich der Planung am Nutteler Weg würde es mich inte-
ressieren was mit der Telefonleitung passiert. Diese ist jetzt 
bereits sehr alt und anfällig. Diese versorgt auch einen Teil von 
Bokel mit 8 Haushalten und wir haben große Angst, dass die 
Internetverbindung noch schlechter wird wie sie jetzt bereits ist. 
Vor 2 oder 3 Jahren wurde von der EWE das sogenannte vecto-
ring eingeführt in Nuttel, das zur Folge hatte, das in Nuttel 
schnelles Internet vorhanden ist aber der Rest der angeschlos-
senen Haushalte die vom Verteiler weiter entfernt sind herunter 
gestuft wurden. Wenn jetzt noch zusätzliche Haushalte dazu-
kommen haben wir Angst noch eine schlechtere Verbindung zu 
bekommen und das darf nicht sein. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. Die EWE Netz hat aber darauf hingewiesen, dass ihre Netze re-
gelmäßig weiterentwickelt werden. 

  Vor 3 Jahren hatten wir eine Verbindung von ca. 20 Mbit, nach 
der Umstellung nur noch 9 Mbit. Mich würde interessieren ob 
die EWE das halten kann  

 

 
 


